
 

Zertifikat 

 

Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 

 

Name:  LGA InterCert GmbH 

Straße:  Tillystraße 2 

Staat:  D Bundesland: BY (Bayern) 

Postleitzahl:  90431 Ort:  Nürnberg 
 

Angaben zum Zertifikat 

Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Erstmalige Zertifizierung ☐ oder Folgezertifizierung ☒ 

Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZIT004000070006 

Das Zertifikat beinhaltet 12 Anlage(n). 

☐ Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) ___) 

☒ Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten, Standorte erteilt (s. Anlage(n) 1 - 12). 

Das Zertifikat ist gültig bis zum 30.09.2023. Nächstes Audit bis spätestens 31.03.2023. 

Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 

Name:  Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

Straße:  Möhrenbachstraße 2 

Staat:  D Bundesland: BY (Bayern) 

Postleitzahl:  84524 Ort:  Neuötting 

Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist): 

Registernummer: HRB 344  Registergericht: Traunstein 

Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 
Abfallarten das Überwachungszeichen der o.g. technischen Überwachungsorganisation und die Bezeichnung 

„Entsorgungsfachbetrieb“ 

gemäß §56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen. 

Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG:  

entfällt 

Nur bei anerkannten Stellen, Betrieben und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV: 

entfällt 

Prüfungsdatum: 

 

08.03.2022 

Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 

 

Name: Giegold, Vorname: Wolfgang 

Ausstellungsdatum: 

 

12.04.2022 

Leiter der Zertifizierungsorganisation: 

 

Name: Schmieder, Vorname: Christoph 

  

www.lga-intercert.com 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171T0900(9) 

2.2.1 nur deutschlandweit ☒ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171H0006(5) 

2.7.1 nur deutschlandweit ☒ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171H0006(5) 

2.8.1 nur deutschlandweit ☒ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH (Fuhrpark, Händler und Makler) 
1.2 Straße: Möhrenbachstraße 2 
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84524 Ort: Neuötting 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Fuhrpark mit Sattelaufliegern und Hängerzügen sowie Handeln und Makeln als Bürotätigkeit 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

01 04 13 
Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

 

06 08 99 Abfälle a. n. g.  

10 09 03 Ofenschlacke  

10 12 08 
Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und 
Steinzeug (nach dem Brennen) 

 

15 01 07 Verpackungen aus Glas  

16 11 06 
Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtme-
tallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 11 05 fallen 

 

17 01 01 Beton  

17 01 02 Ziegel  

17 01 03 Fliesen und Keramik  

17 01 06* 
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

 

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische  

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte  

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten  

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen 

 

17 05 06 
Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 
fällt 

 

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält  

17 05 08 
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter  
17 05 07 fällt 

 

19 01 12 
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 01 11 fallen 

 

19 12 05 Glas  

19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)  

20 02 02 Boden und Steine  

20 03 03 Straßenkehricht  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171T0900(9) 

2.2.1 nur deutschlandweit ☒ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH (Fuhrpark) 
1.2 Straße: Möhrenbachstraße 2 
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84524 Ort: Neuötting 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Fuhrpark mit Sattelaufliegern und Hängerzügen 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

06 07 01* asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse  

06 13 04* Abfälle aus der Asbestverarbeitung  

10 09 06 
Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 09 05 fallen 

 

10 09 08 
Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 

 

10 11 03 Glasfaserabfall  

10 11 12 
Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 
fällt 

 

10 12 06 verworfene Formen  

10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)  

10 13 09* 
asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbest-
zement 

 

10 13 10 
Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen 

 

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme  

12 01 17 
Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
12 01 16 fallen 

 

12 01 99 Abfälle a. n. g.  

15 01 11* 
Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste  
poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich  
geleerter Druckbehältnisse 

 

16 01 11* asbesthaltige Bremsbeläge  

16 02 12* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten  

17 02 02 Glas  

17 03 02 
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 03 01 fallen 

 

17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält  

17 06 03* 
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen 
besteht oder solche Stoffe enthält 

 

17 06 04 
Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter  
17 06 01 und 17 06 03 fällt 

 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe  

17 08 01* 
Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind 

 

17 08 02 
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 08 01 fallen 

 

17 09 03* 
sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich ge-
mischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten 

 

20 01 02 Glas  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171S0006(3) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☒vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☒ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH (Zwischenlager) 
1.2 Straße: Pilgerweg, Flur-Nr. 1242/2  
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84524 Ort: Neuötting 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Zeitweilige Lagerung von Porenbeton und gipshaltigen Baustoffen 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

17 01 01 Beton  

17 08 02 
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 08 01 fallen 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171S0006(3) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171S0006(3) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☒ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 4 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH  
 (Zwischenlager und Behandlungsanlage für faserhaltigen Bauschutt) 

1.2 Straße: Pilgerweg, Flur-Nr. 1242/2  
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84524 Ort: Neuötting 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Zeitweilige Lagerung und Verpressen von KMF (mit KMF-Presse und Wickelmaschine und Lagerboxen), zeitweilige Lagerung 
von faserhaltigem Bauschutt 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

06 07 01* 
asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse Verfestigen, Um- und Überverpa-

ckung 

06 13 04* 
Abfälle aus der Asbestverarbeitung Verfestigen, Um- und Überverpa-

ckung 

10 11 03 
Glasfaserabfall Verfestigen, Um- und Überverpa-

ckung 

10 13 09* 
asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbest-
zement 

Verfestigen, Um- und Überverpa-
ckung 

10 13 10 
Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen 

Verfestigen, Um- und Überverpa-
ckung 

15 01 11* 
Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste  
poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich  
geleerter Druckbehältnisse 

Verfestigen, Um- und Überverpa-
ckung 

16 01 11* 
asbesthaltige Bremsbeläge Verfestigen, Um- und Überverpa-

ckung 

16 02 12* 
gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten Verfestigen, Um- und Überverpa-

ckung 

17 06 01* 
Dämmmaterial, das Asbest enthält Verfestigen, Um- und Überverpa-

ckung 

17 06 03* 
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen 
besteht oder solche Stoffe enthält 

Verpressen und Verdichten 

17 06 04 
Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter  
17 06 01 und 17 06 03 fällt 

Verpressen und Verdichten 

17 06 05* 
asbesthaltige Baustoffe Verfestigen, Um- und Überverpa-

ckung 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171S0010(5) 

☐vorbereitend  ☒abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☒ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 5 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH (DK 1- Deponie) 
1.2 Straße: Pilgerweg, Flur-Nr. 1241 und 1242  
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84524 Ort: Neuötting 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Deponiebetrieb mit diversen Baumaschinen 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

12 01 17 
Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
12 01 16 fallen 

Abdeckung der Asbest- und KMF- 
haltigen Abfälle (ausgenommen  
scharfkantiges Material) 

17 01 01 
Beton Abdeckung der Asbest- und KMF- 

haltigen Abfälle (ausgenommen  
scharfkantiges Material) 

17 01 02 
Ziegel Abdeckung der Asbest- und KMF- 

haltigen Abfälle (ausgenommen  
scharfkantiges Material) 

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

Abdeckung der Asbest- und KMF- 
haltigen Abfälle (ausgenommen  
scharfkantiges Material) 

17 03 02 
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 03 01 fallen 

Abdeckung der Asbest- und KMF- 
haltigen Abfälle (ausgenommen  
scharfkantiges Material) 

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen 

Abdeckung der Asbest- und KMF- 
haltigen Abfälle (ausgenommen  
scharfkantiges Material) 

17 05 08 
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter  
17 05 07 fällt 

Abdeckung der Asbest- und KMF- 
haltigen Abfälle (ausgenommen  
scharfkantiges Material) 

19 12 09 
Mineralien (z.B. Sand, Steine) Abdeckung der Asbest- und KMF- 

haltigen Abfälle (ausgenommen  
scharfkantiges Material) 

20 02 02 
Boden und Steine Abdeckung der Asbest- und KMF- 

haltigen Abfälle (ausgenommen  
scharfkantiges Material) 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171S0010(5) 

 ☐ vorbereitend  ☒ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 6 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH (DK 1- Deponie) 
1.2 Straße: Pilgerweg, Flur-Nr. 1241 und 1242  
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84524 Ort: Neuötting 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Deponiebetrieb mit diversen Baumaschinen 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

06 13 04* Abfälle aus der Asbestverarbeitung  

10 02 02 unverarbeitete Schlacke  

10 09 03 Ofenschlacke  

10 09 06 
Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 09 05 fallen 

 

10 09 08 
Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 

 

10 11 03 Glasfaserabfall  

10 11 12 
Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 
fällt 

 

10 12 06 verworfene Formen  

10 12 08 
Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und 
Steinzeug (nach dem Brennen) 

 

10 13 09* 
asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbest-
zement 

 

10 13 10 
Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen 

 

15 01 07 Verpackungen aus Glas  

15 01 11* 
Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste  
poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich  
geleerter Druckbehältnisse 

 

16 01 11* asbesthaltige Bremsbeläge  

16 11 06 
Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtme-
tallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 11 05 fallen 

 

17 01 03 Fliesen und Keramik  

17 02 02 Glas  

17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält  

17 06 03* 
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen 
besteht oder solche Stoffe enthält 

 

17 06 04 
Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter  
17 06 01 und 17 06 03 fällt 

 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe  

19 12 05 Glas  

20 01 02 Glas  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171N0003(2) 

 ☐ vorbereitend  ☒ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 7 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH (DK 0- Deponie) 
1.2 Straße: Pilgerweg, Flur-Nr. 180/2, 191/2, 213, 214/1 Gemarkung Raitenhart  
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84503 Ort: Altötting 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Deponiebetrieb mit diversen Baumaschinen 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

01 01 02 
Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Boden-
schätzen 

 

01 04 13 
Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

 

10 11 03 Glasfaserabfall  

10 11 12 
Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 
fällt 

 

10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen  

10 12 03 Teilchen und Staub   

10 12 06 verworfene Formen  

10 12 08 
Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und 
Steinzeug (nach dem Brennen) 

 

10 12 12 
Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter  
10 12 11 fallen 

 

10 13 11 
Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf 
Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter  
10 13 09 und 10 13 10 fallen 

 

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme  

15 01 07 Verpackungen aus Glas  

17 01 01 Beton  

17 01 02 Ziegel  

17 01 03 Fliesen und Keramik  

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 

17 02 02 Glas  

17 03 02 
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 03 01 fallen 

 

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen 

 

17 05 06 
Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 
fällt 

 

17 05 08 
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter  
17 05 07 fällt 

 

19 12 05 Glas  

19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)  

20 01 02 Glas  

20 02 02 Boden und Steine  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171N0001(5) 

☐vorbereitend  ☒abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☒ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 8 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH (Verfüllgrube nach EPP) 
1.2 Straße: Pilgerweg, FlurNr 192/1, 192/3 (Nord) und 192/7 (Nord) Gem. Raitenhart  
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84503 Ort: Altötting 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Verfüllgrube nach "Bayerischen Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen" 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

06 08 99 
Abfälle a. n. g. Material mit den Zuordnungswerten 

Z0, Z1.1 und Z1.2 

10 11 03 
Glasfaserabfall Material mit den Zuordnungswerten 

Z0, Z1.1 und Z1.2 

10 11 12 
Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 
fällt 

Material mit den Zuordnungswerten 
Z0, Z1.1 und Z1.2 

10 12 06 
verworfene Formen Material mit den Zuordnungswerten 

Z0, Z1.1 und Z1.2 

10 12 08 
Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und 
Steinzeug (nach dem Brennen) 

Material mit den Zuordnungswerten 
Z0, Z1.1 und Z1.2 

10 13 06 
Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) Material mit den Zuordnungswerten 

Z0, Z1.1 und Z1.2 

10 13 14 
Betonabfälle und Betonschlämme Material mit den Zuordnungswerten 

Z0, Z1.1 und Z1.2 

17 01 01 
Beton Material mit den Zuordnungswerten  

Z0, Z1.1 und Z1.2 

17 01 02 
Ziegel Material mit den Zuordnungswerten 

Z0, Z1.1 und Z1.2 

17 01 03 
Fliesen und Keramik Material mit den Zuordnungswerten 

Z0, Z1.1 und Z1.2 

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

Material mit den Zuordnungswerten 
Z0, Z1.1 und Z1.2 

17 02 02 
Glas Material mit den Zuordnungswerten 

Z0, Z1.1 und Z1.2 

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen 

Material mit den Zuordnungswerten 
Z0, Z1.1 und Z1.2 

17 05 06 
Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 
fällt 

Material mit den Zuordnungswerten 
Z0, Z1.1 und Z1.2 

17 05 08 
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter  
17 05 07 fällt 

Maetrial mit den Zuordnungswerten 
Z0, Z1.1 und Z1.2 

19 12 09 
Mineralien (z.B. Sand, Steine) Material mit den Zuordnungswerten 

Z0, Z1.1 und Z1.2 

20 01 02 
Glas Material mit den Zuordnungswerten 

Z0, Z1.1 und Z1.2 

20 02 02 
Boden und Steine Material mit den Zuordnungswerten 

Z0, Z1.1 und Z1.2 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I183W1020(8) 

☐vorbereitend  ☒abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☒ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 9 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH (Verfüllgrube nach EPP) 
1.2 Straße: An der Nordtangente 12b 
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84453 Ort: Mühldorf a. Inn 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Verfüllgrube nach "Bayerischen Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen" 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

17 01 01 Beton  

17 01 02 Ziegel  

17 01 03 Fliesen und Keramik  

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen 

 

17 05 08 
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter  
17 05 07 fällt 

 

19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)  

20 02 02 Boden und Steine  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I183N0009(4) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I183N0009(4) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I183N0009(4) 

☒vorbereitend  ☒abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☒ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☒ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 10 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH (Recyclinganlage für mineralische Baustoffe) 
1.2 Straße: An der Nordtangente 12b 
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84453 Ort: Mühldorf a. Inn 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Recyclinganlage für mineralische Baustoffe 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

17 01 01 Beton  

17 01 02 Ziegel  

17 01 03 Fliesen und Keramik  

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I171N0002(3) 

 ☐ vorbereitend  ☒ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 11 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH (DK 0- Deponie) 
1.2 Straße: Flur-Nr. 381 Gemarkung Piesing, Neuhofen 70  
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84533 Ort: Haiming 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Inertabfalldeponie mit diversen Baumaschinen 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

10 11 03 Glasfaserabfall  

10 12 08 
Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und 
Steinzeug (nach dem Brennen) 

 

15 01 07 Verpackungen aus Glas  

17 01 01 Beton  

17 01 02 Ziegel  

17 01 03 Fliesen und Keramik  

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 

17 02 02 Glas  

17 03 02 
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 03 01 fallen 

 

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen 

 

17 05 06 
Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 
fällt 

 

17 05 08 

Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter  
17 05 07 fällt 

Zusätzlich entsprechend den Rege-
lungen des jeweils aktuellen Gleis-
schottermerkblattes des Bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt 

19 12 05 Glas  

20 01 02 Glas  

20 02 02 Boden und Steine  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: I183N0005(8) 

☐vorbereitend  ☒abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☒ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 12 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 1300412 (ZKRW00021/98E) 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH (Kiesgrube) 
1.2 Straße: Flur-Nr. 441/1 Gemarkung Jettenbach  
1.3. Staat: D Bundesland: BY Postleitzahl: 84555 Ort: Jettenbach 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Verfüllgrube nach dem Bayerischen "Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen" 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen 

 

 

 




